Hinweis:

Die Ausschreibung erfolgt aufgrund der Neuressortierung der Landesministerien durch das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter für das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport (MFKJKS) des Landes Nordrhein-Westfalen
Leistungsbeschreibung

Datenerhebung und -auswertung zur Beurteilung der Ausgestaltung und Auskömmlichkeit der Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
1. Hintergrund des Projekts
Die Landesregierung beabsichtigt, in der Zeit von September bis Dezember 2010 das am 1. August 2008 in Kraft getretene Kinderbildungsgesetz (KiBiz) zu evaluieren. Diese Evaluation soll Grundlage für eine ggf. erforderliche Änderung des Gesetzes sein.

Gemäß § 28 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) besteht der gesetzliche Auftrag, unter Einbeziehung der Kommunalen Spitzenverbände, der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und der Kirchen die Auswirkungen dieses Gesetzes im Jahr 2011, insbesondere unter Berücksichtigung der Entwicklung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur, der Gesamtfinanzentwicklung, möglicher Folgen für die Trägerstruktur, die Auskömmlichkeit der Pauschalen und den Verwaltungsaufwand zu überprüfen. Zudem ist die Landesregierung mit Entschließung des Landtags vom 16.07.2010 aufgefordert, im Dialog mit Eltern, Trägern, Kommunen und Beschäftigten die folgenden Aspekte zur Evaluation des KiBiz zu behandeln:

· Finanzierungssystem,

· Betreuungsschlüssel und ErzieherInnen-Kind-Relation,

· Elternbeiträge,

· Sprachstandsfeststellungsverfahren und Wirksamkeit der Sprachförderung,

· Bedarfe in sozialen Brennpunkten und bei eingruppigen Einrichtungen,

· Öffnungszeiten der Einrichtungen und Betreuungszeiten der Kinder,

· Regelungen für Vor- und Nachbereitungszeiten sowie Fortbildungen der pädagogischen Kräfte,

· Einsatz von Ergänzungskräften,

· Anzahl, Konzept der Familienzentren,

· Bedarfsgerechtigkeit der Angebotsstruktur,

· Verwaltungsaufwand,

· Folgen für die Trägerstruktur

· sowie weitere Aspekte der seit dem Gesetzgebungsprozess eingegangenen Analysen und Stellungnahmen.

2. Beschreibung der Tätigkeit

Für die Evaluation des KiBiz ist es zunächst erforderlich, die jährlichen Ausgaben (aufgegliedert nach den Kostenarten des Verwendungsnachweises) der Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen den nach dem Finanzierungssystem des KiBiz zur Verfügung stehenden Mitteln gegenüberzustellen. 

Die finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen erfolgt webunterstützt im Rahmen des Systems KiBiz.web/ FamZ.web. Es ist davon auszugehen, dass die für die Erfüllung dieses Auftrags erforderlichen Daten in einem entsprechenden Programmmodul "Verwendungsnachweis" zur Verfügung stehen. Der Auftragnehmer kann auf diese Daten zugreifen und sie in aggregierter und anonymisierter Form verwenden.
Der Auftragnehmer soll in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport die in KiBiz.web hinterlegten Daten der rd. 9.000 Kindertageseinrichtungen in der Systematik der im Verwendungsnachweis aufgeführten Kostenarten auswerten und differenziert nach Einrichtungsgröße und Trägergruppenzugehörigkeit insbesondere folgende Feststellungen treffen:

· Höhe der Personalkosten,

· Höhe der Sachkosten,

· Höhe der Verwaltungskosten,

· Höhe der Rücklagen.
Sodann sind diese Feststellungen den im Verwendungsnachweis aufgeführten Erträgen gegenüberzustellen und die Auskömmlichkeit der Kindpauschalen zu ermitteln.

Wir erwarten die Ermittlung von Gründen für die Auskömmlichkeit/Nichtauskömmlichkeit der Kindpauschalen unter besonderer Berücksichtigung folgender Aspekte:
·  Kindertageseinrichtungen in sozialen Brennpunkten,

· eingruppige Kindertageseinrichtungen,

· Höhe der Mietpauschalen,

· Altersstruktur der betreuten Kinder,

· Betreuung von Kindern mit Behinderung,

· Höhe und Verwendung der Pauschale für Familienzentren.

Bei diesen Aussagen ist zu beachten, dass der derzeit allein zur Verfügung stehende Verwendungsnachweis sich auf das erste mit Bedenken und mit Unsicherheiten behaftete KiBiz-Kindergartenjahr bezieht. Die sich aus dem weiteren U3-Ausbau ergebenden Notwendigkeiten sind einzubeziehen.

Zudem sind aufgrund der in KiBiz.web zur Verfügung stehenden Strukturdaten Aussagen über Veränderungen in den Trägerstrukturen seit Inkrafttreten des KiBiz zu treffen.

Darüber hinaus soll eine repräsentative, regionale Gegebenheiten berücksichtigende Befragung 
1. der Eltern zur Bedarfsgerechtigkeit und zur Flexibilität des Kinderbetreuungsangebotes, 

2. der Beschäftigten (Einrichtungsleitungen) zur Verteilung der Arbeitszeit unter besonderer Berücksichtigung der Vor- und Nachbereitungszeiten

durchgeführt und ausgewertet werden. Hierfür ist ein geeignetes Erhebungsinstrument zu entwickeln.

Der Auftragnehmer informiert das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport kontinuierlich über den Stand der Auswertung. Der Prozess wird durch die Fachabteilung im Ministerium sowie eine Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Kommunalen Spitzenverbände, der Kirchen und des Ministeriums begleitet.

Die Ergebnisse der Feststellungen, Auswertungen und Schlussfolgerungen dokumentiert der Auftragnehmer in einem Gutachten, das spätestens bis zum 10. Dezember 2010 vorzulegen ist.

3. Laufzeit

Für die Bearbeitung des Auftrages ist folgender Zeitrahmen vorgesehen:

spätestens 08. Oktober 2010


Auftragsbeginn

spätestens 10. Dezember 2010


Vorlage des Gutachtens 
4. Angebotsabgabe

Das Angebot sollte im Einzelnen folgende Elemente enthalten:

· ausführliche Darstellung des Konzeptes der Umsetzung des Auftrages

· Aufschlüsselung in Einzelleistungen

· Kalkulation der Einzelleistungen.

Hinsichtlich des Bieters werden folgende Referenzen erwartet:

· Referenzen des Beratungsunternehmens in der Zusammenarbeit mit Kommunen, Wohlfahrtsverbänden und Trägern der Freien Wohlfahrtspflege

· Referenzen des Beratungsunternehmens und des Projektleiters/der Projektleiterin in einschlägigen Projekten.

5. Zuschlagskriterien

Für die Auswahl der Angebote gelten folgende Entscheidungskriterien:

· Qualität und Passgenauigkeit des Umsetzungskonzeptes (50%)
· Preis (50%).

Nach Prüfung der Angebote wird den Bietern, deren Angebote den Anforderungen des MFKJKS am ehesten entsprechen, die Möglichkeit der Präsentation vor einem hausinternen Auswahlgremium des MFKJKS gegeben. Dies wird voraussichtlich am 16.09.2010 oder den darauf folgenden Tagen sein. Die Präsentation soll durch den/die Projektleiter/Projektleiterin erfolgen, der/die bei Zuschlag auch den Auftrag umsetzen würde. Außerdem sollten die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an der Bearbeitung des Auftrags beteiligt sind, während der Präsentation vorgestellt werden.

6. Umfang des Angebotes

Für das Projekt stehen maximal 100.000 EUR einschließlich MWSt. zur Verfügung.

7. Datenschutz

Der Auftragnehmer/ die Auftragnehmerin ist für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verantwortlich. Daten aus Befragungen dürfen ausschließlich zweckgebunden für den Auftrag und nicht anderweitig verwendet werden. Alle bei der Durchführung des Auftrags eingesetzten Personen sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen bei der Durchführung bekannt gewordenen Tatsachen zu verpflichten. Unterlagen mit personenbezogenen Daten sind drei Monate nach Abnahme des Abschlussberichtes zu vernichten. Die Aufzeichnungen und Berichte sind so abzufassen, dass eine Re-Identifizierung von Befragungspersonen oder Einrichtungen nicht möglich ist.

8. Werkvertrag

Die weiteren Rechte und Pflichten, insbesondere im Hinblick auf Nutzungsrechte, werden in einem nach Auftragvergabe abzuschließenden Werkvertrag geregelt.
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